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Anhang 2  

Verhaltenskodex für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Gemeinde 
St. Paulus/ Brüssel 

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der 
Gemeinde St. Paulus/ Brüssel, die in ihrem Tätigkeitsfeld in der Kirchengemeinde 
Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben.  

Er dient dazu, ein gemeinsames Verständnis im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
zu schaffen und verbindliche Regelungen für alle Beteiligten zu definieren. Der 
unterschriebene Verhaltenskodex ist die Voraussetzung, dass eine Tätigkeit in diesem 
Bereich ausgeübt werden kann. Das Dokument wird datenschutzkonform in den Akten 
der Kirchengemeinde St. Paulus aufbewahrt.  

Zielsetzung einer solchen Erklärung ist, den Schutz von Kindern und Jugendlichen an 
erste Stelle zu setzen und eine Haltung zu etablieren, bei der Bedürfnisse und Grenzen 
respektiert werden. Wenn Situationen entstehen, die von den unten aufgeführten 
Regelungen abweichen müssen, dann ist dies transparent für alle Beteiligten zu erklären 
und in jedem Fall mit den verantwortlichen Hauptamtlichen zu besprechen. 

 

Name, Vorname   

Anschrift  

Tätigkeit in der 
Kirchengemeinde St. 
Paulus/Brüssel 

 

 

 

Atmosphäre des Vertrauens 

 Wir unterstützen Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten und stärken 
sie in ihrem Selbstbewusstsein. 

 Wir arbeiten immer daran, ein ehrliches Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. 
 Wir sorgen für ein Klima des „offenen Ohres“. 
 Wir reflektieren unser Tun und Handeln regelmäßig. 

Gestaltung von Nähe und Distanz 

 Wir gehen verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Persönliche 
Grenzen der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen sowie deren Intimsphäre 
werden respektiert.  

Das bedeutet für uns, 

 dass wir offen, wertschätzend und sensibel miteinander umgehen. 
 dass wir die vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen als 

wesentlichen Bestandteil unserer Arbeit verstehen und diese niemals ausnutzen. 
 dass die Kinder und Jugendlichen sich mit uns sicher und geborgen fühlen und 
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sich niemals z.B. in einer 1:1 Situation bedrängt fühlen sollen. 
 dass wir verantwortungsvoll mit vertraulichen Informationen über Kinder und 

Jugendliche umgehen. 

Angemessenheit von Auftreten und Wortwahl / Kommunikationsstrukturen 

Das bedeutet für uns, 

 dass wir auf eine angemessene und respektierende Wortwahl und Sprache achten. 
 dass wir uns bewusst sind, dass wir mit unseren Wertvorstellungen und unserem 

äußeren Erscheinungsbild (z.B. Kleidung) als Vorbild dienen. 
 dass wir eine altersgerechte Sprache wählen. 
 dass wir Kommunikationsstrukturen transparent und niemals manipulativ 

gestalten.  

Angemessenheit von Körperkontakt 

Das bedeutet für uns, 

 dass wir das Recht, Körperkontakt abzulehnen, sehr ernst nehmen und sensibel 
damit umgehen. 

 dass Trösten oder eine angemessene Umarmung sein dürfen. 
 dass Körperkontakt immer freiwillig ist.  
 dass nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Leiter*innen „nein“ sagen 

dürfen. 
 dass wir bei Erste-Hilfe-Maßnahmen und in Krankheitsfällen insbesondere bei 

Körperkontakt vorsichtig agieren. 

Beachtung der Intimsphäre 

Das bedeutet für uns, 

 dass wir getrennte Schlafbereiche bei Freizeiten und Übernachtungen einrichten. 
 dass wir die Intimsphäre von Kindern und Jugendlichen z.B. in Dusch-, Wickel-, 

oder Pflegesituationen achten und uns dafür einsetzen, beschämende Situationen 
in jeder Hinsicht zu vermeiden. 

 dass Eltern keinen Zutritt zu den Toiletten- und Waschräumen in den 
Kindertageseinrichtungen haben.  

 dass es kein gemeinsames Duschen von Kindern oder Erwachsenen und nur nach 
den Geschlechtern getrennt gibt. 

 dass wir z.B. bei Freizeiten anklopfen, bevor wir ein Zimmer betreten. 

Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

 Wir veröffentlichen Bildmaterial von Personen nicht unerlaubt und ohne 
Absprache. 

 Wir beachten die Datenschutzrichtlinien und ggf. veranstaltungsbezogene interne 
Regelungen der Kirchengemeinde. 

 Wir sehen unsere besondere Verantwortung, wenn während unserer Arbeit 
persönliche Informationen über Kinder und Jugendliche in sozialen Medien 
verbreitet werden.  

Zulässigkeit von Geschenken 

 Wir dürfen Geschenke mit angemessenem Wert als wertschätzende Geste 
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annehmen. 
 Diese Geste soll transparent erfolgen. 
 Wir machen uns nicht von Geschenken abhängig. 
 Wir teilen Geschenke im Team so auf, dass alle gleichbehandelt werden.  

Verhalten auf Freizeiten und Reisen 

 Auf Freizeiten und Reisen werden Kinder und Jugendliche, wenn möglich, von 
einer ausreichenden Anzahl qualifizierter erwachsener Bezugspersonen, im 
Idealfall von Frauen und Männern, begleitet.  

 Qualifizierte Erwachsene, die Kinder und Jugendliche auf Fahrten und Reisen 
begleiten, haben ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt, eine 
Präventionsschulung besucht sowie den vorliegenden Verhaltenskodex inklusive 
Selbstauskunftserklärung unterschrieben 

Konsequenzen bei der Nichteinhaltung des Verhaltenskodex 

Bei der Nichteinhaltung dieses Verhaltenskodexes gibt es abgestufte Konsequenzen: In 
jedem Fall wird ein Gespräch mit der zuständigen Leitung geführt; je nach 
Schwere des Fehlverhaltens gibt es die Möglichkeit  der Beendigung der Tätigkeit. 

 

 

 

 

Ort und Datum         Unterschrift 

 

  


